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Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Schulausschuss (Vorberatung) 16.08.2024 Ö
Sportausschuss (Vorberatung) 30.08.2024 Ö
Verwaltungsausschuss (Vorberatung) 10.09.2024 N
Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung) 17.09.2024 Ö

Beschluss:
Die als Anlage 2 beigefügte Richtlinie für die außerschulische Nutzung von Sporthallen für 
Übernachtungszwecke wird beschlossen.

Sachverhalt:
Am vorstehenden Beschluss und dem nachstehenden Sachverhalt der Ursprungsvorlage 
haben sich keine Änderungen ergeben. Es ist lediglich der Sportausschuss in die Beratungs-
folge aufgenommen worden.

Es folgt die Sachverhaltsdarstellung aus der Ursprungsvorlage:

„Der Rat hat am 24.06.2013 mit der als Anlage 1 beigefügten Drucksache 16154/13 eine 
Richtlinie für die außerschulische Nutzung von Sporthallen zu Übernachtungszwecken be-
schlossen.

Im Zusammenhang mit der Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 30.11.2023 
(Ds 23-22514) hat die Verwaltung mit Stellungnahme vom 18.04.2024 (Ds 23-22514-02) 
angekündigt, die geltende Übernachtungsrichtlinie (Ds 16154/13) im Hinblick auf die ange-
passten tatsächlichen Übernachtungsmöglichkeiten zu überarbeiten. Der Ankündigung wird 
mit dieser Vorlage nachgekommen.

In die überarbeitete Richtlinie soll die bisher fehlende Formulierung aufgenommen werden, 
dass auch die Belegung der Sporthallen durch den Vereinssport insbesondere für den 
Punktspielbetrieb mögliche Nutzungszeiten für die außerschulische Nutzung von Sporthallen 
für Übernachtungszwecke einschränkt. Eine außerschulische Nutzung für Übernachtungen 
soll nur ermöglicht werden, wenn schul- und vereinssportliche Belange dem nicht entgegen-
stehen.

Die Sporthallen des Lessinggymnasiums, der Grund- und Hauptschule Rüningen und der 
Integrierten Gesamtschule Franzsches Feld wurden seit dem Beschluss über die Übernach-
tungsrichtlinie für Übernachtungen baulich hergerichtet, sodass mehrere Übernachtungs-
möglichkeiten im Stadtgebiet verteilt zur Verfügung stehen. Bei der Herrichtung der Sporthal-
len wurde jedoch festgestellt, dass die ursprünglich vorgesehene Anzahl an Liegeplätzen je 
Sporthalle, wie sie in der geltenden Übernachtungsrichtlinie genannt sind, aus bauordnungs-
rechtlichen Gründen bei zwei Sporthallen nach unten korrigiert werden müssen. Statt 



199 Personen in der Sporthalle der Integrierte Gesamtschule Franzsches Feld sind nur noch 
196 Personen und statt 200 Personen in der Sporthalle der Grund- und Hauptschule Rünin-
gen sind nur noch 120 Personen zugelassen. Diese Anpassungen sollen nun in der Richtli-
nie vorgenommen werden. 

Die Sporthalle der Wilhelm-Bracke-Gesamtschule steht aufgrund der nachträglich beschlos-
senen Minimalsanierung der Sportstätte für Übernachtungen nicht zur Verfügung und soll 
aus der Richtlinie herausgenommen werden. 

Die überarbeitete Richtlinie soll zum 01.01.2025 in Kraft treten. Mit dem Tag des Inkrafttre-
tens dieser Richtlinie soll die bisherige Richtlinie für die außerschulische Nutzung von Sport-
hallen zu Übernachtungszwecken vom 24.06.2013 außer Kraft treten.“

Dr. Rentzsch

Anlagen:
Anlage 1: Drucksache 16154/13
Anlage 2: Richtlinie für die außerschulische Nutzung von Sporthalle zu Übernachtungs-zwe-
cken (neue Fassung)







Anlage 2 
 
 
 
 
 

Richtlinie für die Nutzung von Sporthallen zu Übernachtungszwecken 
 
 
1. Grundsätze der Überlassung 
 
1.1 Die Stadt Braunschweig stellt auf der Grundlage von Überlassungsverträgen und der Benut-

zungsordnung Sporthallen für Übernachtungszwecke zur Verfügung, soweit es der Betrieb 
der Schulen und die Belegung der Sporthallen durch den Vereinssport einschließlich des 
Punktspielbetriebs zulässt. 

1.2 Die außerschulische Nutzung von Sporthallen zu Übernachtungszwecken wird grundsätzlich 
nur Sportvereinen sowie gemeinnützigen, karitativen, politischen, kulturellen, religiösen oder 
jugendpflegerischen Veranstaltern, an denen ortsansässige Vereine und Verbände beteiligt 
sind, erteilt. 

1.3 Überlassungen erfolgen grundsätzlich nur zur Unterbringung von Jugendlichen bzw. jungen 
Erwachsenen bis zu einem Alter von 25 Jahren sowie einer angemessenen Zahl von er-
wachsenen Aufsichtspersonen. 

1.4 Abweichend davon können Übernachtungen auch gestattet werden, wenn ein besonderes 
Interesse der Stadt aufgrund einer überregionalen Bedeutung der Veranstaltung besteht. 
Über diese Ausnahme entscheidet der Oberbürgermeister. 

 
 
2. Sporthallen 
 
2.1 Für Übernachtungszwecke können folgende Sporthallen angemietet werden: 
 
 Sporthalle Lessinggymnasium    max. 300 Personen 
 Sporthalle Grund- und Hauptschule Rüningen max.120 Personen 
 Sporthalle Franzsches Feld    max. 196 Personen 
 
2.2 In den Sporthallen dürfen sich nicht mehr als die unter Ziff. 2.1 angegebenen Personen auf-

halten. 
 
 
3. Entgelt 
 
 Für Übernachtungen wird ein Entgelt nach dem Entgeltarif der Stadt Braunschweig für die 

Überlassung städtischer Schulräume und Schulplätze für schulfremde Zwecke in Rechnung 
gestellt. 

 
 
4. Inkrafttreten 

 
Diese Richtlinie tritt zum 01.01.2025 in Kraft. Mit dem Tag des Inkrafttretens dieser Richtlinie 
tritt die Richtlinie für die außerschulische Nutzung von Sporthallen zu Übernachtungszwe-
cken vom 24.06.2013 außer Kraft. 
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